
Herausgegeben und gedruckt von der  Verantwortlich für Bekanntmachungen: 
Stadt Augsburg Leiter der städtischen Dienststellen 
Redaktion: Hauptabteilung Kommunikation, Erscheint nach Bedarf an Freitagen 
Rathausplatz 1, 86150 Augsburg  
Telefon (0821) 324-9400 Abonnementpreis: 
Telefax (0821) 324-9405 im Jahr 35,00 €  per Postversand 
www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen im Jahr 15,00 €  per E-Mail 
 

 

Amtsblatt  

gegründet 1746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 29/30, 26. Juli 2019, Seite 233 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt in der Stadt 
Augsburg 
 
Straßenbenennung 

 Am Medizincampus, Delbrückstraße 
 
Widmung von Straßen und Wegen 
 
Bekanntmachung der Stadt Augsburg; (Stromkonzessionsvertrag); gemäß § 46 Abs. 5 Satz 2 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
 
Bekanntmachung der Stadt Augsburg; (Gaskonzessionsvertrag); gemäß § 46 Abs. 5 Satz 2 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
 
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Baye-
rische Bauordnung (BayBO) 

 Prälat-Bigelmair-Str. 14 
 Kaltenhoferstr. 2 
 Hochfeldstr. 63 
 Von-Parseval-Str. 
 Ferdinand-Halbeck-Str. 
 Äußere Uferstr. (Fläche 4) 
 Bürgermeister-Miehle-Str. 39 
 Ahornerstr. 18 a 
 Äußere Uferstr. (Fläche 5) 
 Äußere Uferstr. 65 – 67 (Fläche 7) 
 Ahornerstr. 18 a, Äußere Uferstr. 73 
 Äußere Uferstr. (Fläche 1) 
 Hochfeldstr. 65 
 Römerweg 48, 48a – 48c 
 Theodor-Sachs-Str. 4 

Stadt 
Augsburg 



Amtsblatt der Stadt Augsburg                 Nummer 29/30, 26. Juli 2019, Seite 234 
 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayeri-
sche Bauordnung (BayBO) 

 Breitwiesenstr., Rot-Kreuz-Str. 
 
Verlust eines Parkausweises für Ärzte 

 Nr. 595 
 
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 

 Oberer Graben 8 Fundamentsanierung; OG8-FS-Spezieltiefbau – Verdichtungsinjektio-
nen 

 Umbau und Umnutzung der ehem. Hauptpost Grottenau; Grottenau 1, 86150 Augs-
burg; GRO-UB-Stahltüren 

 
Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 

 Begehung von AbwasserkanälenMW4-MO2-Rest 
 Fahrzeugbeschaffung für den aws 2019; Beschaffung von 1 kommunalen Geräteträger 

mit der Aufgabe den innerstädtischen Winterdienst 
 Fahrzeugbeschaffung für den aws 2019; Beschaffung von 2 rechtsgelenkte Frontlen-

kerfahrgestelle – Straßenreinigungsfahrzeug 
 Fahrzeugbeschaffung für den aws 2019; Beschaffung von 2 Kehrfahrzeug-Aufbauten 
 Digitalisierung Planarchiv HBA 

 
Offenes Verfahren nach SektVO 

 Mobilitätsdrehscheibe Augsburg Hauptbahnhof; PVE 46.21 – Abnahmeprüfungsleis-
tungen für Elektrotechnikanlagen 50 Hz durch zertifizierte und anerkannte Planprüfer 
gem. VV Bau STE 

 
 
 
  



Amtsblatt der Stadt Augsburg                 Nummer 29/30, 26. Juli 2019, Seite 235 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt in der Stadt Augsburg 
 

vom 17.07.2019 
 
Die Stadt Augsburg erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Dulten und den Christkindlesmarkt in der Stadt Augsburg: 
 

§ 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung der Stadt Augsburg über die Dulten und den Christkindlesmarkt in der Stadt Augsburg vom 25.07.1988 (ABl. vom 
29.07.1988, S. 76) wird wie folgt geändert: 
 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 wird ersatzlos gestrichen, so dass § 5 Abs. 2 folgende neue Fassung erhält: 
 

Zulassungen können nur jeweils für die Märkte eines Jahres beantragt werden. Das Antragsverfahren kann über eine 
einheitliche Stelle und auf Verlangen auch auf elektronischem Weg abgewickelt werden.  

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Augsburg, den 17.07.2019 
 
gez. 
 
Dr. Kurt Gribl 
Oberbürgermeister 
 
 
 

Straßenbenennung 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019 (Drucksache-Nr. 19/03178 ) erfolgten die Benennungen für den Medizincampus und die 
Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplans Nr. 300 „Universität Augsburg - Medizinische Fakultät“ entsprechend der 
Eintragungen im Lageplan. 
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Die künftigen Straßenbezeichnungen lauten: 
 

Am Medizincampus 
 
Kurzbezeichnung: Am Medizincampus 
Straßenschlüssel: 09934 
Flurkarte: NW.012.24.09, NW.012.24.14 
Postleitzahl: 86156 
Stadtbezirk: Kriegshaber (18) 
Planquadrat: F 7 

 
Delbrückstraße 
 
Kurzbezeichnung: Delbrückstraße 
Straßenschlüssel: 09935 
Flurkarte: NW.012.24.09, NW.012.24.14 
Postleitzahl: 86156 
Stadtbezirk: Kriegshaber (18) 
Planquadrat: F 7 

 
Begründung: 
 
Vorschlag der städtischen Bauverwaltung vom 22. Februar 2019 (Am Medizincampus) 
Vorschlag der Universität Augsburg vom 19. März 2019 (Delbrückstraße) 
Zur eindeutigen Adressierung und zur besseren Orientierung ist eine amtliche Benennung des Medizincampus zweckmäßig. Mit 
der ortsteilbezogenen Adresse „Am Medizincampus“ kann unmittelbar auf die besondere Nutzung des Areals hingewiesen werden. 
Eine nachvollziehbare Hausnummerierung ist möglich. 
Die Hausnummernvergabe wird in Abstimmung mit der Universität auf dem Verwaltungsweg erfolgen. 
Die geplante Erschließungsstraße erinnert an Max (Ludwig Henning) Delbrück, geboren am 4. September 1906 in Berlin, gestor-
ben am 9. März 1981 in Pasadena (Kalifornien). Der deutsche Biophysiker und Genetiker emigrierte 1937 in die USA. Als einer der 
Begründer der modernen Molekularbiologie erhielt er 1969 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. 
Die angrenzenden Straßen heißen bereits nach Medizinern oder Medizinwissenschaftlern, wie Lukas Stenglin, Rudolf Virchow und 
Ignaz Semmelweis. 
Die Universität hat sich ausdrücklich Max Delbrück als Namensgeber gewünscht. Unter den Persönlichkeiten, die zur Auswahl 
standen, waren auch Frauen. 
Das Stadtarchiv hat keine Einwände gegen diese beiden Benennungen. 
 
gez. 
 
Matzke 
Amtsleiter Geodatenamt 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch (siehe 
Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 

 
Hinweis: 

 
Die Verfügung, der zugrundeliegende Beschluss des Stadtrates sowie die Planunterlagen können beim Geodatenamt der Stadt 
Augsburg (86150 Augsburg, Maximilianstraße 6 a) während der üblichen Dienstzeiten bis vier Wochen nach Erscheinen des Amts-
blattes eingesehen werden. 
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Bekanntmachung der Stadt Augsburg 
(Stromkonzessionsvertrag) 

gemäß § 46 Abs. 5 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
 
Die kreisfreie Stadt Augsburg, Bayern macht gem. § 46 Abs. 5 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bekannt, dass für 
das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Stromkonzessionsvertrag i. S. d. § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG) zwischen der 
Stadt Augsburg und der swa Netze GmbH für das Stadtgebiet ein neuer Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab 
dem 01.01.2020 abgeschlossen wurde. Es hat sich nur die swa Netze GmbH beworben. Sie erfüllt alle erforderlichen Anforderun-
gen. 
 
 
gez. 
Dr. Kurt Gribl, Oberbürgermeister 
Stadt Augsburg 
 
 
 

Widmung von Straßen und Wegen 
 
Die nachstehend aufgeführten Straßen und Wege werden mit Wirkung vom 27.07.2019 gemäß Art. 6 Abs. 1 des Bayer. Straßen- 
und Wegegesetzes zu öffentlichen Straßen der angegebenen Straßenklasse und mit den aufgeführten Beschränkungen gewidmet.  
 
Straßenname Anfangspunkt Endpunkt Flurnummer/ 

Gemarkung 
Straßenklasse Widmungs- 

beschränkung 
      
Am Exerzierplatz Wendeplatz auf 

Höhe der Süd-
grenze des Grund-
stücks Fl.Nr. 
437/304 Gem. 
Kriegshaber 

Einmündung in die 
Sommestraße 

Fl.Nr. 437/361, 
Teilfl. aus 437/112 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Annegert-Fuchs-
huber-Weg 

Einmündung in die 
Reeseallee 

Ostgrenze des Grund-
stücks Fl.Nr. 437/397 
Gem. Kriegshaber 

Fl.Nr. 437/397,  
Teilfl. aus 437/378 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Rose-Oehmichen-
Weg 

Einmündung in die 
Reeseallee nördlich 
des Anwesens 
Hs.Nr. 2 

Einmündung in die 
Reeseallee südlich 
des Anwesens Hs.Nr. 
38 

Fl.Nr. 437/396, 
Teilfl. aus 437/378 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Leni-Hirsch-Weg Einmündung in die 

Reeseallee 
Rose-Oehmichen-
Weg 

Fl.Nr. 437/395, 
Teilfl. aus 437/378 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Karl-Radinger-
Weg 

Einmündung in die 
Reeseallee 

Nordostgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/394 Gem. Kriegs-
haber 

Fl.Nr. 437/394 Gem. 
Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Emil-Esche-Weg Reeseallee (Nord-

westgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/393 Gem. 
Kriegshaber) 

Karl-Radinger-Weg Fl.Nr. 437/393 Gem. 
Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Sepp-Mastaller-
Straße 

Einmündung in die 
Langemarckstraße 

Einmündung in die 
Reeseallee 

Fl.Nr. 437/392, 
Teilfl. aus 437/4, 
437/378 Gem. Kriegs-
haber 

Ortsstraße ./. 

      
Reeseallee Einmündung in die 

Bürgermeister-
Ackermann-Straße 

Einmündung in die Ul-
mer Straße 

Teilfl. aus 437/161, 
437/378, 437/390 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Carl-Schurz-
Straße/ Teilstück 

Westgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/255 Gem. 
Kriegshaber 

Einmündung in die 
Reeseallee 

Teilfl. aus 437/378, 
437/255 Gem. Kriegs-
haber 

Ortsstraße ./. 

      
Ulmer Straße/ Teil-
stück (südliche 
Fahrbahn) 

Westgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/390 Gem. 
Kriegshaber 

Ostgrenze des Grund-
stücks Fl.Nr. 437/390 
Gem. Kriegshaber 

Teilfl. aus 437/390 
Gem. Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 
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Ergänzungsfläche 
der Ortsstraße 
„Landvogtstraße“ 

Die Fläche wird begrenzt durch die Flur-
stücksgrenzen der Fl.Nr. 437/391 Gem. 
Kriegshaber. 

Fl.Nr. 437/391 Gem. 
Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Stichstraße zur 
Langemarckstraße 
zwischen den 
Hs.Nrn. 9 und 11 

Langemarckstraße 
(Nordwestgrenze 
des Grundstücks 
Fl.Nr. 437/385 
Gem. Kriegshaber) 

Südostgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/385 Gem. Kriegs-
haber 

Fl.Nr. 437/385 Gem. 
Kriegshaber 

Ortsstraße ./. 

      
Geh- und Radweg 
von der Lange-
marckstraße zur 
Reeseallee 

Langemarckstraße Reeseallee Fl.Nr. 437/382 Gem. 
Kriegshaber 

selbstständiger 
Geh- und Radweg 

nur Fußgänger- 
und Radfahrer-
verkehr 

      
Geh- und Radweg 
von der Stich-
straße zur Lange-
marckstraße zwi-
schen den Hs.Nrn. 
9 und 11 zur 
Reeseallee 

Stichstraße zur Lan-
gemarckstraße zwi-
schen den Hs.Nrn. 
9 und 11 

Reeseallee Teilfl. aus 437/384 
Gem. Kriegshaber 

selbstständiger 
Geh- und Radweg 

nur Fußgänger- 
und Radfahrer-
verkehr 

      
Geh- und Radweg 
nordwestlich der 
Anwesen Reese-
alle Hs.Nrn. 31 a 
und 33 1/11 

Geh- und Radweg 
von der Stichstraße 
zur Langemarck-
straße zwischen 
den Hs.Nrn. 9 und 
11 zur Reeseallee 

Reeseallee auf Höhe 
der Hs.Nr. 33 1/11 

Fl.Nr. 437/383, 
Teilfl. aus 437/384 
Gem. Kriegshaber 

selbstständiger 
Geh- und Radweg 

nur Fußgänger- 
und Radfahrer-
verkehr 

      
 
Geh- und Radweg 
nordöstlich der An-
wesen Reesealle 
Hs.Nrn. 25 b und 
25 c 

 
Anliegerweg nord-
östlich der Anwesen 
Reeseallee Hs.Nrn. 
25 und 25 a 

 
Nordwestgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
437/398 Gem. Kriegs-
haber 

 
Teilfl. aus 437/398 
Gem. Kriegshaber 

 
selbstständiger 
Geh- und Radweg 

 
nur Fußgänger- 
und Radfahrer-
verkehr 

      
Anliegerweg nord-
östlich der Anwe-
sen Reeseallee 
Hs.Nrn. 25 und  
25 a 

Reeseallee Geh- und Radweg 
nordöstlich der Anwe-
sen Reeseallee 
Hs.Nrn. 25 b und 25 c 

Teilfl. aus 437/398 
Gem. Kriegshaber 

Anliegerweg nur Fußgänger- 
und Radfahrer-
verkehr, sowie 
Zufahrt für Be-
rechtigte der 
Grundstücke 
Reeseallee 
Hs.Nrn. 25, 25 a, 
25 b und 25 c frei 

      
Die Widmungsverfügungen mit Begründung können während der Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 08.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, 
Fr 08.00 – 12.00 Uhr) bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zi. 242, 238 (Tel. 324 -7446,  
-7445), eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Widmungen kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- 1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-

here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg 
Referat 6, Tiefbauamt 
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Bekanntmachung der Stadt Augsburg 
(Gaskonzessionsvertrag) 

gemäß § 46 Abs. 5 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
 
Die kreisfreie Stadt Augsburg, Bayern macht gem. § 46 Abs. 5 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bekannt, dass für 
das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Gaskonzessionsvertrag i. S. d. § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG) zwischen der 
Stadt Augsburg und der swa Netze GmbH für das Stadtgebiet ein neuer Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab 
dem 01.01.2020 abgeschlossen wurde. Es hat sich nur die swa Netze GmbH beworben. Sie erfüllt alle erforderlichen Anforderun-
gen. 
 
 
gez. 
Dr. Kurt Gribl, Oberbürgermeister 
Stadt Augsburg 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 09.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2018-587-1 
Bauvorhaben: Neubau Sporthalle und Generalsanierung der Frére-Roger-Schule Augsburg 
Baugrundstück: Prälat-Bigelmair-Str. 14 
Flur Nr.:  260, 232/6, 261, 262, Gemarkung: Oberhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 09.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-374-1 
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Bauvorhaben: Sanierung Südfassade 
Baugrundstück: Kaltenhoferstr. 2 
Flur Nr.:  187, Gemarkung: Oberhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2018-786-2 
Bauvorhaben: Umnutzung der Unterkirche von St. Canisius zum neuen Sozialkaufhaus der Caritas Augsburg 
Baugrundstück: Hochfeldstr. 63 
Flur Nr.:  5304/0, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BV-2019-18-2 
Bauvorhaben: Errichtung einer Kindertsgesstätte 
Baugrundstück: Von-Parseval-Str. 
Flur Nr.:  5297/31, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 247 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Weber, unter der Rufnummer 324-4615 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt  
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-390-2 
Bauvorhaben: Neubau einer 6-Feld-Tennishalle mit Zugangs- und Verbindungsaufbau 
Baugrundstück: Ferdinand-Halbeck-Str. 
Flur Nr.:  5422/3, 5422/5, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 243 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Schmitz, unter der Rufnummer 324-4625 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-324-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 4) 
Baugrundstück: Äußere Uferstr.  
Flur Nr.:  3977, 3977/8, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
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Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2018-354-2 
Bauvorhaben: Errichtung einer Dachterrassenüberdachung 
Baugrundstück: Bürgermeister-Miehle-Str. 39 
Flur Nr.:  870/74, Gemarkung: Göggingen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 244 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Benker, unter der Rufnummer 324-4679 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 
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- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-323-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 3) 
Baugrundstück: Ahornerstr. 18 a 
Flur Nr.:  3977/16, , Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-325-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 5) 
Baugrundstück: Äußere Uferstr.  
Flur Nr.:  3977/12, 3977/13., 3979/7, Gemarkung: Augsburg 
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Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt  
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-326-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 7) 
Baugrundstück: Äußere Uferstr. 65 - 67 
Flur Nr.:  3977/13, 3977/14., 3977/15, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
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bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-322-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 2) 
Baugrundstück: Ahornerstr. 18 a Äußere Uferstr. 73 
Flur Nr.:  3977/16, 3977/26., 3977/30, , Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-241-1 
Bauvorhaben: Abgrabung als Vorbereitung für Altlastenentsorgung auf dem Zeuna-Stärker-Gelände (Fläche 1) 
Baugrundstück: Äußere Uferstr. 
Flur Nr.:  3977/26, 70/26, 3977/16 Tlf., 3977/5, 3977/30, 3977/31, 3977/32, 3977/34, 3977/35, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 17.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-NU-2019-8-2 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung des Pfarrhofs von St. Canisius zu einer Sozialstation befristet bis 31.12.2020 
Baugrundstück: Hochfeldstr. 65 
Flur Nr.:  5304/0, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Augsburg                 Nummer 29/30, 26. Juli 2019, Seite 248 
 
 
 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 22.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-4-2 
Bauvorhaben: Neubau einer Quartierswohnanlage mit 20 Wohneinheiten und Tiefgarage 
Baugrundstück: Römerweg 48, 48a - 48c 
Flur Nr.:  56/9, Gemarkung: Göggingen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 244 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Benker, unter der Rufnummer 324-4679 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 
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- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 19.07.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:Aktenzeichen:
 630-BA-2018-640-2 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung der Bankfiliale in Wohnen, Errichtung eines Anbaus, Neubau einer Doppelgarage und einer 
Terrassenüberdachung 
Baugrundstück: Theodor-Sachs-Str. 4 
Flur Nr.:  211/13, Gemarkung: Inningen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 246 (ll. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wejher, unter der Rufnummer 324-4627 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 08.07.2019 folgenden Vorbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BV-2019-17-2 
Bauvorhaben: Errichtung einer Kindertagesstätte 
Baugrundstück: Breitwiesenstr., Rot-Kreuz-Str. 
Flur Nr.:  268/8, 267, 268, Gemarkung: Haunstetten 
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1. Der Bauvorbescheid wird nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt. 
2. Dieser Vorbescheid gilt drei Jahre. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über die Bauvoranfrage gemäß Art. 53 Abs. 1 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich 
und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Der Vorbescheid konnte nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt werden (Art. 71 BayBO). 
Hinweis: 
Der Vorbescheid bezieht sich nur auf die im Antrag gestellten Fragen. Im übrigen bleibt eine Beurteilung dem endgültigen Bauantrag 
vorbehalten. 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung des Vorbescheides durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Der Vorbescheid einschließlich der Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 242 (ll. 
Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem Sachbearbeiter, Herr 
Koller, unter der Rufnummer 324-4616 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt  
 
 
 

Verlust eines Parkausweises für Ärzte 
 
Der gelbe Parkausweis Nr. 000595 für Ärzte, ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augsburg, ist verloren 
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 
 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a) Auftraggeber: Parität. St. Jakobsstiftung vertreten durch Wohnungs-und Stiftungsamt der Stadt Augsburg, Mittlerer Lech 5, 86150 
Augsburg vertreten durch die AGS - Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH; Rosenaus-
traße 56, 86152 Augsburg 
b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. OG8-FS-32001 
d) Bauleistungen national 
e) Ausführungsort: Augsburg 
f) Kurzbeschreibung: 
Baustelleneinrichtung -räumung 1 psch 
Kampfmittelerkundung Baustelleneinrichtung -räumung 1 psch 
Kampfmittelsondierbohrungen 1.500 m 
Kampfmittelbeobachtung 12 Wo 
Grabenverrohrung und- Verfüllung 1 psch 
Verdichtungsinjektionsarbeiten: 
Ausführungsplanung 1 psch 
Herstellen von Bohrungen im Keller 530 Stk 
Verfüllung von Hohlräumen mittels Verpressmörtel 20 to 



Amtsblatt der Stadt Augsburg                 Nummer 29/30, 26. Juli 2019, Seite 251 
 
 
 
 
Durchführung Verdichtungsinjektionen 270 to 
Einrichten eines Messsystems mittels Druckschlauchwaage 1 psch 
Installation Messsensoren 20 Stk 
h) keine Lose 
i) Ausführungsbeginn 35. KW / 2019 - Ausführungsende 50. KW / 2019 
j) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig 
k) mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen 
l) siehe c) 
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.07.2019 13:30 Uhr 
p) siehe c) 
q) deutsch 
r) siehe Vergabeunterlagen 
s) Eröffnungstermin: 25.07.2019 13:30 Uhr 
t)-w) siehe Vergabeunterlagen 
x) Nachprüfstelle: Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a) Auftraggeber: Stadt Augsburg, Referat 1+4, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg vertreten durch die AGS - Augsburger Gesellschaft 
für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH; Rosenaustraße 56, 86152 Augsburg 
b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. GRO-UB-36002 
d) Bauleistungen national 
e) Ausführungsort: Augsburg 
f) Kurzbeschreibung: 
07 St. Innentürelement aus Stahl, mit Eckzarge, als EI2 90-S200C5, 1-flg/ 2-flg, B=2000mm, 
H=2130mm, mit Obentürschließer 
10 St. Innentürelement aus Stahl, mit Eckzarge, als EI2 30-S200C5, 1-flg, B=1240mm, 
H=2440mm, mit Obentürschließer 
03 St. Innentürelement aus Stahl, mit Eckzarge, als EI2 30-CSm, 1-flg, B=860mm, H=1950mm, 
mit Obentürschließer 
05 St. Innentürelement aus Stahl, mit Eckzarge, 1-flg/ 2-flg., B=2000mm, H=2500mm 
03 St. Innentürelement aus Stahl, mit Umfassungszarge, 1-flg., B=1020mm, H=2130mm 
03 St. Außentürelement aus Stahl, mit Blockzarge, 1-flg., Uw<1,4W/m2, B=1130mm, H=2130mm 
h) keine Lose 
i) Ausführungsbeginn 30.09.2019 - Ausführungsende 29.11.2019 
j) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig 
k) mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen 
l) siehe c) 
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.08.2019 11:30 Uhr 
p) siehe c) 
q) deutsch 
r) siehe Vergabeunterlagen 
s) Eröffnungstermin: 01.08.2019 11:30 Uhr 
t)-w) siehe Vergabeunterlagen 
x) Nachprüfstelle: Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1. Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi.-Nr. 548, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2. Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3. ausschließlich elektronisch 
4. www.vergabe.bayern.de / Vergabe Nr. 661 19 S 10 01 
5. Begehung von 9,1 km Abwasserkanal in Augsburg 
6. Lose: keine 
7. Nebenangebote: sind nicht zugelassen 
8. Ausführungsfrist: KW38 2019 bis KW 22 2020 
9. ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Verg.Nr. 661 19 S 10 01 
10. Angebotsfrist: 01.08.2019 – 11:00Uhr / Bindefrist: 31.08.2019 
11. Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gemäß VOL/B 
13. Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
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14. Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 548, 86150 Augsburg, 
e-mail: vergabe.baureferat@augsburg. de 
2) Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3) ausschließlich elektronisch 
4) www.vergabe.bayern.de, Verg. Nr. 700 19 010 
5) Beschaffung von 1 kommunalen Geräteträger mit der Aufgabe den innerstädtischen Winterdienst der Stadt Augsburg auszufüh-
ren 
6) keine Lose 
7) Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8) entfällt 
9) ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Verg. Nr. 700 19 010 
10) Angebotsfrist: Dienstag, 06.08.2019, 11:00 Uhr, Bindefrist: 31.12.2019 
11) Sicherheitsleistung: keine 
12) Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13) Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14) Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen. 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 548, 86150 Augsburg, 
e-mail: vergabe.baureferat@augsburg. de 
2) Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3) ausschließlich elektronisch 
4) www.vergabe.bayern.de, Verg. Nr. 700 19 012 
5) Beschaffung von 2 rechtsgelenkten Frontlenkerfahrgestellen, Straßenreinigungsfahrzeug nach DIN 30704, Teil 1 
6) keine Lose 
7) Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8) entfällt 
9) ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Verg. Nr. 700 19 012 
10) Angebotsfrist: Montag, 12.08.2019, 11:30 Uhr, Bindefrist: 11.09.2019 
11) Sicherheitsleistung: keine 
12) Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13) Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14) Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen. 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 548, 86150 Augsburg, Fax 0821-324-3084, 
e-mail: vergabe.baureferat@augsburg. de 
2) Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3) ausschließlich elektronisch 
4) www.vergabe.bayern.de, Verg. Nr. 700 19 013 
5) Beschaffung von 2 Kehrfahrzeug-Aufbauten 
6) keine Lose 
7) Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8) entfällt 
9) ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Verg. Nr. 700 19 013 
10) Angebotsfrist: Montag, 12.08.2019, 14:00 Uhr, Bindefrist: 11.09.2019 
11) Sicherheitsleistung: keine 
12) Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13) Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
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14) Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen. 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1. Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2. Öffentliche Ausschreibung nach §9 UVgO 
3. ausschließlich elektronisch 
4. www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. 650 19 045 001 
5. Digitalisierung Planarchiv Hochbauamt, Augsburg 
6. keine Lose 
7. Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8. Ausführungsfrist: 41.KW 2019 bis 51.KW 2020 
9. ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Verg.Nr. 650 19 045 001 
10. Angebotsfrist: 26.08.2019, 10.30 Uhr / Bindefrist: 25.09.2019 
11. Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13. Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14. Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Offenes Verfahren nach SektVO 
 
Ausschreibende Stelle: 
Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH 
vertreten durch  
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Bau, Einkauf, HS-E-B 
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg 
Telefon: 0821/6500-5291, Telefax: 0821/6500-14290 
E-Mail: bau-einkauf@sw-augsburg.de 
 
Baumaßnahme: 
Mobilitätsdrehscheibe Augsburg Hauptbahnhof  
PVE 46.21 – Abnahmeprüfungsleistungen für Elektrotechnikanlagen 50 Hz durch zertifizierte und anerkannte Planprüfer gem. VV 
Bau STE 
Submissionstermin:  29.07.2019 – 10:00 Uhr 
Die näheren Einzelheiten der Veröffentlichung sind dem Amtsblatt der Europäischen Union (www.simap.europa.eu) zu entnehmen. 
Unterlagen stehen unter www.subreport.de/E54623848 zur Verfügung. 
 
 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
 


